
  

 
 
Raiffeisen Waren GmbH Hallertau – Jura –  │Sitz: 85104 Lobsing │Registergericht Ingolstadt │HRB 2758 
Steuer-Nr. 132/136/00650 │Ust.-IdNr. DE 168110980 │ Geschäftsführer: Michael Stampfl 
Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG │IBAN:  DE52 7506 9014 0007 2470 01 │BIC:    GENODEF1ABS 

 

Rahmenvereinbarung Sortenschutz 

Stand Juli 2024 

 
 

Landwirtschaftlicher Erzeuger / Lieferant 

Vorname, Name   ……………………………………………….. 

Str., Hausnummer  ……………………………………………….. 

PLZ, Ort   ……………………………………………….. 

im Folgenden „Anlieferer“ genannt. 

 

Der Anlieferer sichert zu, dass sämtliches angeliefertes Erntegut aus 
Vermehrungsmaterial erzeugt wurde, das den nationalen und europäischen 
sortenschutzrechtlichen Vorschriften entspricht und keine Rechtsmängel aufweist.  

 

Das Erntegut wurde insbesondere entweder aus Z-Saatgut erzeugt oder - im Falle 
eines gestatteten Nachbaues - der Nachbau dem jeweiligen Sortenschutzinhaber 
gemeldet und – sofern der Anlieferer nicht unter die sogenannte Kleinlandwirtregelung 
fällt - die notwendige Gebühr fristgerecht entrichtet. Wenn der Anlieferer nicht selbst 
Erzeuger ist, sichert er zu, dass sein Vorlieferant ihm gegenüber eine entsprechende 
Zusicherung abgegeben hat. 

 

Bei Zweifeln an der Richtigkeit der Zusicherung ist der Ankäufer berechtigt, weitere 
Informationen zum angelieferten Erntegut einzufordern, wenn der Anlieferer selbst 
Erzeuger ist. Der Anlieferer ist verpflichtet, diese unverzüglich offenzulegen. 

 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………  

Datum, Ort      Unterschrift 

 


